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 Veröffentlicht am 19.05.1981

Norm

StGB §42 Abs1 Z2

Rechtssatz

Ob die Tat (hier: Diebstahl) nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat, ist nicht darnach zu beurteilen, welche

Wertvorstellungen ein Dieb von der Beute hat, sondern darnach, welche - auch außertatbestandsmäßigen -

Auswirkungen die Tat insgesamt gehabt hat, wofür der objektive Wert der gestohlenen Sache von entscheidender

Bedeutung ist. Nur vom Täter ganz und gar unverschuldete, von ihm nicht einmal fahrlässig verursachte Tatfolgen

können unter dem Gesichtspunkt des § 42 Abs 1 Z 2 StGB außer Betracht bleiben.
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